
Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V  
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses 

 
B E S C H L U S S  

 
zu Änderungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
durch den Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

aufgrund des Beschlusses des  
Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Neufassung  

der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie vom 18. Juni 2009 
in seiner 201. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 

 
mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 

 
 

 

1.7.2 Früherkennung von Krankheiten bei Erwachsenen 
 

1. Die Gebührenordnungspositionen 01745 und 01746 
können berechnet werden von 

 - Fachärzten für Allgemeinmedizin, 

 - Fachärzten für Innere und Allgemeinmedizin, 

 - Praktischen Ärzten, 

 - Ärzten ohne Gebietsbezeichnung, 

 - Fachärzten für Innere Medizin ohne 
Schwerpunktbezeichnung, 

 die gegenüber dem Zulassungsausschuss ihre 
Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung gemäß § 
73 Abs. 1a SGB V erklärt haben und über eine 
Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung gemäß 
Abschnitt D. II. der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 
verfügen. 

2. Die Gebührenordnungsposition 01745 kann von 

 - Fachärzten für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 

 mit einer Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung gemäß Abschnitt D. II. der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie berechnet werden. 

3. Abweichend zu den Anmerkungen hinter den 
Gebührenordnungspositionen 01732, 01745 und 01746 
sind die Gebührenordnungspositionen 01732, 01745 
und 01746 für Beteiligte derselben fachübergreifenden 
Berufsausübungsgemeinschaft nebeneinander 
berechnungsfähig. 
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01730 Untersuchung zur Früherkennung von 
Krebserkrankungen bei der Frau gemäß 
Abschnitt B. II. §§ 6 und 8 der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie   510 Punkte 

 

Die unter der Nr. 1 der Präambel zu Kapitel 3.1 
genannten Vertragsärzte des hausärztlichen 
Versorgungsbereichs können die 
Gebührenordnungsposition 01730 berechnen, 
wenn sie nachweisen, dass sie diese Leistung 
bereits vor dem 31. Dezember 2002 abgerechnet 
haben oder über eine mindestens einjährige 
gynäkologische Weiterbildung verfügen. 

Die Gebührenordnungsposition 01730 umfasst 
die entsprechend der Änderung der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinien durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss vom 19. Juli 
2005 entstehenden Zusatzkosten durch die 
Abnahme des Bürstenabstrichs. 

Im Quartal der Berechnung der 
Gebührenordnungsposition 01730 und im 
Folgequartal ist die Gebührenordnungsposition 
01735 nicht berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01730 ist nicht 
neben der Gebührenordnungsposition 01825 
berechnungsfähig. 

 
01731 Untersuchung zur Früherkennung von 

Krebserkrankungen beim Mann gemäß 
Abschnitt C. § 25 der Krebsfrüherkennungs-
Richtlinie   405 Punkte 

 
01733 Zytologische Untersuchung gemäß Abschnitt 

B. II. §§ 7 und 8 der Krebsfrüherkennungs- 
 Richtlinie  210 Punkte 
 

Obligater Leistungsinhalt 
- Zytologische Untersuchung eines oder 

mehrerer Abstriche, auch Bürstenabstriche, 
von Ekto- und/oder Endozervix 

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Abstrichentnahme von Ekto- und/oder 

Endozervix, einschl. Kosten  

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition 
01733 setzt eine Genehmigung der 
Kassenärztlichen Vereinigung nach der 
Zytologie-Vereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 
SGB V voraus. 
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Die Gebührenordnungsposition 01733 ist bei 
demselben Material nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01826, 19310 und 
19311 berechnungsfähig. 

01734 Untersuchung auf Blut im Stuhl gemäß 
Abschnitt D. III. der Krebsfrüherkennungs-
Richtlinie, einschl. Kosten  70 Punkte 

Obligater Leistungsinhalt 
- Untersuchung auf Blut im Stuhl in drei Proben  

Die Gebührenordnungsposition 01734 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 32040 und 40150 
berechnungsfähig. 

 

01735 Beratung gemäß § 4 der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Umsetzung der Regelungen in § 62 SGB V für 
schwerwiegend chronisch Erkrankte 
("Chroniker-Richtlinie") zu 
Früherkennungsuntersuchungen für nach 
dem 1. April 1987 geborene Frauen  290 Punkte 

Obligater Leistungsinhalt 
- Beratung gemäß § 4 der Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Umsetzung der Regelungen in § 62 SGB V für 
schwerwiegend chronisch Erkrankte 
("Chroniker-Richtlinie") über die Teilnahme 
und Motivation zur Teilnahme am Programm 
zur Früherkennung von Krebserkrankungen 
bei der Frau gemäß der Abschnitte B. II. § 6 
der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie, 

- Information über Inhalt, Ziel und Zweck des 
Programms, Häufigkeit und Krankheitsbild, 
Effektivität und Wirksamkeit der 
Früherkennungsmaßnahme, 

- Information über Nachteile, Risiken und 
Vorgehensweise bei einem positiven Befund, 

- Ausgabe des krankheitsbezogenen 
Merkblattes des Gemeinsamen 
Bundesausschusses, 

-  Ausstellung der Bescheinigung  

Die Gebührenordnungsposition 01735 kann 
gemäß Richtlinie nur von Ärzten berechnet 
werden, die berechtigt sind, die entsprechenden 
Untersuchungen durchzuführen. 
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Die Gebührenordnungsposition 01735 kann 
gemäß Richtlinie nur einmalig im Zeitraum von 
2 Jahren nach Erreichen der Anspruchs-
berechtigung berechnet werden. 
Bis zur Vereinbarung des Dokumentations-
vordrucks für die Dokumentation gemäß § 4 der 
Chroniker-Richtlinie kann die Bescheinigung 
auf Muster 16 erfolgen. 
Im Quartal der Berechnung der 
Gebührenordnungsposition 01735 und im 
Folgequartal ist die Gebührenordnungsposition 
01730 nicht berechnungsfähig. 
Die Gebührenordnungsposition 01735 ist nicht 
neben den Gebührenordnungspositionen 01620 
und 01621 berechnungsfähig. 

01745 Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs 
gemäß Abschnitt D. II. der Krebsfrüherkennungs-
Richtlinie  605 Punkte 

Obligater Leistungsinhalt 
- Anamnese, 
- visuelle Ganzkörperinspektion der gesamten 

Haut einschließlich des behaarten Kopfes 
sowie aller Intertrigines,  

- Befundmitteilung einschließlich 
diesbezüglicher Beratung, 

- Dokumentation gemäß Abschnitt D. II. der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Beratung über weitergehende Maßnahmen  

Erfolgt die Erstuntersuchung nicht durch einen 
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
so muss der Patient im Falle eines auffälligen 
Befundes zur Zweituntersuchung an einen 
entsprechenden Facharzt weitergeleitet werden. 

Die visuelle Untersuchung mittels vergrößernden 
Sehhilfen, mit Ausnahme der 
Auflichtmikroskopie/Dermatoskopie, ist 
Bestandteil der Gebührenordnungsposition 
01745. 

Die Gebührenordnungsposition 01745 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01732 und 01746 
berechnungsfähig. 
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01746 Zuschlag zur Gebührenordnungsposition 
01732 für die Früherkennungsuntersuchung 
auf Hautkrebs gemäß Abschnitt D. II. der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie  480 Punkte 

Obligater Leistungsinhalt 
- Anamnese, 
- visuelle Ganzkörperinspektion der gesamten 

Haut einschließlich des behaarten Kopfes 
sowie aller Intertrigines, 

- Befundmitteilung einschließlich 
diesbezüglicher Beratung, 

- Dokumentation gemäß Abschnitt D. II. der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Beratung über weitergehende Maßnahmen  

Die visuelle Untersuchung mittels vergrößernden 
Sehhilfen, mit Ausnahme der 
Auflichtmikroskopie/Dermatoskopie, ist 
Bestandteil der Gebührenordnungsposition 
01746. 

Die Gebührenordnungsposition 01746 ist im 
Behandlungsfall nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01745 
berechnungsfähig. 

 
10.3 Diagnostische und therapeutische Gebührenordnungspositionen 

 
1.  Die Gebührenordnungspositionen 10343 und 10344 

sind nur für die (Teil-)Exzision von kleinen 
malignomverdächtigen oder malignen 
Hautveränderungen im Rahmen des 
Hautkrebsscreenings gemäß Abschnitt D. II. der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie berechnungsfähig. 
Exzisionen bzw. radikale Exzisionen von großen 
malignomverdächtigen oder malignen 
Hautveränderungen sind über die entsprechenden 
Gebührenordnungspositionen des Kapitels 31 bzw. 36 
berechnungsfähig. Dabei gilt die Definition der Begriffe 
klein/groß, kleinflächig/ großflächig, lokal/radikal und 
ausgedehnt nach den Allgemeinen Bestimmungen 
4.3.7. 

2. Die Gebührenordnungspositionen 10343 und 10344 
sind bei Patienten mit mehreren verdächtigen 
Hautveränderungen gemäß Abschnitt D. II. der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie nebeneinander 
und/oder mehrfach in einer Sitzung – jedoch insgesamt 
höchstens fünfmal am Behandlungstag - 
berechnungsfähig. 
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10343 (Teil-)Exzision einer malignomverdächtigen 
oder malignen Hautveränderung am Körperstamm  

 oder an den Extremitäten mit Ausnahme der in der  
 Gebührenordnungsposition 10344 genannten 

Regionen   385 Punkte 

Obligater Leistungsinhalt 
- (Teil-)Exzision einer kleinen malignomver-

dächtigen oder malignen Hautveränderung, 
- Veranlassung einer histologischen 

Untersuchung, 
- Dokumentation gemäß Abschnitt D. II. der 

Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Wundverschluss 

Die Vereinbarung von Qualitätssicherungs-
maßnahmen beim ambulanten Operieren und bei 
stationsersetzenden Eingriffen gemäß § 15 des 
Vertrages nach § 115b Abs. 1 SGB V gilt nicht 
für die Leistung der Gebührenordnungsposition 
10343, sofern der Eingriff nicht im Katalog zum 
Vertrag nach § 115b SGB V genannt ist. 

Die Gebührenordnungsposition 10343 ist am 
Behandlungstag nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 02300 bis 02302, 
10320, 10322, 10324 und 10340 bis 10342 
berechnungsfähig. 

 

10344 (Teil-)Exzision einer kleinen 
malignomverdächtigen oder malignen 
Hautveränderung im Kopf-/Gesichtsbereich 
oder an der Hand   695 Punkte 

Obligater Leistungsinhalt 
- (Teil-)Exzision einer kleinen malignom-

verdächtigen oder malignen 
Hautveränderung, 

- Veranlassung einer histologischen 
Untersuchung, 

- Dokumentation gemäß Abschnitt D. II. der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Wundverschluss 

Die Vereinbarung von Qualitätssicherungs-
maßnahmen beim ambulanten Operieren und bei 
stationsersetzenden Eingriffen gemäß § 15 des 
Vertrages nach § 115b Abs. 1 SGB V gilt nicht 
für die Leistung nach der 
Gebührenordnungsposition 10344, sofern der 
Eingriff nicht im Katalog zum Vertrag nach § 
115b SGB V genannt ist. 
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Die Gebührenordnungsposition 10344 ist am 
Behandlungstag nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 02300 bis 02302, 
10320, 10322, 10324 und 10340 bis 10342 
berechnungsfähig. 
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